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1913 eingetretenen Vermehrung der Kapitulanten für eine vermehrte

Stellenzuweiſung an die Militäranwärter Sorge zu tragen . Man

führt zur Begründung an, daß die Wirkung der Vermehrung der

Kapitulanten ja erſt nach 12 Jahren wirkſam werde . Dieſe Behaup⸗
tungen ſind durchaus falſch . Die erhöhte Zahl der Unteroffiziere be —

ginnt ſofort zu wirken , da alljährlich eine Reihe von Kapitulanten als

Invaliden vor Vollendung der 12jährigen Dienſtzeit ausſcheiden müſſen .
Sie alle ſuchen Stellung und ihre Zahl wird ſich alljährlich vergrößern
bis 1925 die Höchſtzahl erreicht und nun ein im Durchſchnitt gleich —
bleibendes Mehrangebot von Militäran wärtern vorhanden ſein dürfte .
Die von den Gegnern der W angeführten Gründe ſind

hierdurch widerlegt und erſcheinen nur geeignet , eine Irreführung der

öffentlichen Meinung herbeizuführen .

Arittes Kapitel .

Erhöhte Vorbildung der Anteroffiziere .

Das Unteroffizierkorpbs hat 2 große Ergänzungsquellen : die

militäriſchen Erziehungsanſtalten und das ſtehende Heer . Aus den

militäriſchen Erziehungsanſtalten gehen die Berufsunteroffiziere im

engeren Sinne des Wortes hervor ; ſie „ lernen auf Unteroffizier “ und

ſollen die Elite unter den Unteroffizieren ſein . Aus dem ſtehenden Heere

kommen die Unteroffiziere aus 3 Gruppen : aus den Einjährig - Frei

willigen , aus den anderen Freiwilligen , aus den Erſatz - Mannſchaften ;
es ſind dies die Kapitulanten im engeren Sinne . Dieſe Ergänzung des

Unteroffizierkorps hat ihre großen Vorteile , da ſie ſtets neues Blut zu—

führt und jedermann ohne weitere Vorkenntniſſe den Beruf öffnet ; an

dieſem Syſtem kann nichts geändert werden . Freilich iſt nicht zu ver

kennen , daß darin gerade auch die Hauptſchwierigkeiten für eine erhöhte

Vorbildung der Unteroffiziere für den Zivilberuf liegen ; ein einheitliches

Maß gemeinſamer Vorbildung liegt nicht vor , ſo daß ſchwer weiter

zu bauen iſt .

Trotzdem aber iſt zu fordern , daß man an dieſem Syſtem feſthält

iſt doch gerade dieſer Weg allein geeignet , allen Söhnen des Volkes

das Weiterdienen in unſerem Volksheer und damit ſpäter auch den

Eintritt in die Beamtenlaufbahn zu ermöglichen . Dieſes Syſtem ſchafft
auch eine geſunde Konkurrenz unter den Unteroffizieren der ver —

ſchiedenen Herkunftsklaſſen . Durch den Kapitulantenerſatz , deſſen Mit —
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glieder erſt ir Jahren zur Armee kommen können , bleibt das

Unte ffödee s ſtets aufs engſte mit dem Volke verbunden . Das

ffizierkorps wird gerade dadurch davor bewahrt , eine Kaſte für

ſich zu werden , wie es andernfalls durch die eigentlichen Berufsunter

offiziere leicht geſchehen könnte

Dieſe verſchiedene gemiſchte Rekrutierung ſchließt aber das Er

fordernis der erhöhten Vorbildung aller Unteroffi rr aus Gründen

des Heeres und des Beamtenſtandes 1nicht aus , es ſoll vielmehr hierdurch

eine allgemeine Hebung des Unteroffizierſtandes erzielt werden .

A. Erhöhte Vorbildung für den Zivilberuf .

erhöht gebildetes Unteroffizierkorps iſt der größte Segen für
das Heer ſelbſt , räumt aber auch die letzten Bedenken gegen die Zivil

orgung weg . Eine beſſere Vorbildung müſſen zunächſt die Schüler

der militäriſchen Erziehungsanſtalten erhalten .

Das Potsdamer große Militärwaiſenhaus , die Knaben —

erziehungsanſtalten in Annaburg und Kleinſtruppen ſind beſtimmt ,
Soldatenwaiſen aufzunehmen , umſie tunlichſt dem Unteroffizierſtand

zuzuführen . Der Lehrplan dieſer Anſtalten geht mit dem der Volks

Ein

chule Hand in Hand . Die zZöglinge bleiben hier, bis ſie in der Regel
mit dem 15. Lebensjahr in die Militärſchule des Waiſenhauſes oder in

ie Unteroffiziervorſchule gelangen .

Die Unteroffiziervorſchulen in Annaburg , Bartenſtein , Greifen —

berg i. P. , Jülich ( wird verlegt , wahrſcheinlich nach Northeim ) , Sig —

maringen , Weilburg , Wohlau ( für Preußen ) , Fürſtenfeldbruck ( für

Bayern) j , ( für Sachſen ) , wahrſcheinlich Ellvangen a. J.
ab 1915 ( für Württemberg ) haben die Beſtimmung , „ junge Leute

hon Ageſmhenner Neigung für den Unteroffizierſtand in der Zeit

zwiſchen dem Verlaſſen der Schule nach beendeter Schulpflicht und dem

Ei intri itt in das wehrpflichtige Alter derart auszubilden , daß ſie für ihren

2

künftigen Beruf tüchtig werden “ . Die Schüler müſſen in der Regel
beim Eintritt das 15 . Lebensjahr erreicht haben , dürfen aber nicht über

17 Jahre alt ſein ,
ſie müſſen vollkommen geſund und frei von körperlichen Gebrechen und wahr —
nehmbaren Anlagen zu chroniſchen Krankheiten ſein . Sie müſſen mindeſtens
151 em groß ſein und einen Bruſtumfang von 70 —76 em haben . Der Schüler
verpflichtet ſich ſchriftlich unter Vorlegung der ſchriftlichen Genehmigung ſeines

geſetzlichen Vertreters aus der Unteroffiziervorſchule unmittelbar in die hierfür
beſtimmte Unteroffizierſchule überzutreten und für jeden vollen oder auch nur

begonnenen Monat des Aufenthalts in der Unteroffiziervorſchule zwei Monate ,
im ganzen höchſtens vier Jahre , über die geſetzliche Dienſtpflicht hinaus aktiv

im Heere zu dienen . Für den Fall aber , daß er dieſer Verpflichtung überhaupt



nicht oder nicht im vollen Umfange nachkommen ſollte , ſind die für ihn aufge⸗
wendeten Koſten , 465 Mk. für jedes auf der Unteroffizierſchule zugebrachte
Jahr , ganz oder anteilweiſe nach Verhältnis der erfüllten beſonderen Dienſtzeit
zu der nicht erfüllten zu erſtatten . Bei Feſtſtellung der Koſten werden vom Tage
des Eintritts in die Unteroffiziervorſchule an zunächſt volle Jahre und volle
Monate nach dem Kalenderdatum gerechnet und nur die überſchießenden Ta ge
einzeln gezählt . Wird ein Zögling als zum Unteroffizier nicht geeignet aus der
Unteroffiziervorſchule entlaſſen , ſo beſteht keine Verpflichtung zur Erſtattung der
Koſten . Der Schulunterricht ſoll die Zöglinge „ mit den für die bevorzugteren
Unteroffizierſtellen erforderlichen Kenntniſſen ausrüſten , ſie zu ſelbſtändige
Denken heranbilden und ihr Urteilsvermögen ſchärfen . Auch iſt die künftige
Verwendbarkeit der Zöglinge im Zivildienſt im Auge zu behalten . Der Unter
richt erſtreckt ſich auf Religion , Deutſch , Rechnen , Geſchichte , Erdkunde , Natur

kunde , Schönſchreiben , Handzeichnen und Geſang . Außerdem wird 8— Hand⸗

fertigkeitsunterricht erteilt , ſoweit er für die Truppe nutzbringend ſein kann . “

Hier muß die Reform einſetzen . Der in den Vorſchulen erteilte

Unterricht beſteht faſt ausſchließlich in der Wiederholung des Stoffes
der Volksſchule ; mag eine kurze Wiederholung geboten ſein , weil die

Knaben aus allen Gegenden zuſammenſtrömen , ſo iſt aber doch ge—

boten , ſyſtematiſch weiter zu ſchreiten und die Zöglinge mindeſtens ſo

weit zu bringen , daß ſie das Lehrziel der Mittelſchule erreichen . Die

Anfangskenntniſſe einer fremden Sprache ( franzöſiſch ) ſind den Schülern

ſo weit beizubringen , daß ſie Adreſſen und leichte Sätze leſen können .

Die Aufmerkſamkeit der Schüler wird wachſen , während die heutige
Wiederholung das Intereſſe erlahmt und die geiſtige Entwicklung
hemmt .

Die Unteroffizierſchulen in Biebrich , Ettlingen , Jülich ( wird
verlegt ) , Marienwerder , Potsdam , Treptow a. R. , Weißenfels ( für
Preußen ) , Fürſtenfeldbruck ( für Bayern ) , Marienberg ( für Sachſen ) ,
wahrſcheinlich ab 1915 Ellwangen a. J . ( für Württemberg ) haben die

Beſtimmung , junge Leute , die das weh
hroff

flichtige Alter erreicht haben

und ſich dem Militärſtande widmen wollen , zu Unteroffizieren heran

zubilden

Die Schulen ergänzen ſich aus Freiwilligen ( Landerſatz ) oder aus

Unteroffiziervorſchülern ( Vorſchulerſatz ; : . Die Unteroffizierſchulen mit

Landerſatz haben im allgemeinen einen dreijährigen , die mit Vorſch jul

erſatz einen zweijährigen Ausbildungsgang . Die Freiwi ige n müſſen

beim Eintritt das wehrpflichtige Alter erreicht , dürfen aber das 20 . Lebens

jahr noch nicht vollendet haben . Sie müſſen ſich tadellos geführt haber 5

lateiniſche und deutſche Schrift mit einiger Sicherheit leſen und ſchreiben

können und in den vier Grundrechnungsarten bewandert ſein . Sie

müſſen mindeſtens 154 em groß , vollkommen geſund und frei von körper
lichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chroniſchen Krank
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Rheiten ſein . Das Mindeſtmaß des Bruſtumfangs muß bei einem Alter

von 17 bis 18 Jahren 74 —80 em , von 18 bis 19 Jahren 76 —82 em ,

nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 78 —84 em — . —

In dieſen Schulen erfolgt die eigentliche militäriſche Ausbildung ;

die Schüler gehören zu den Militärperſonen , unterſte den Militär⸗

geſetzen und werden auf die Friedenspräſenzſtärke des Reichsheeres an

gerechnet . Sie haben die Verpflichtung zu übernehmen , über die geſetzliche

aktive Dienſtzeit hinaus 4 Jahre bei einem Truppenteil zu dienen .

914Die Ausbildung im Dienſt und in der Dienſtkenntnis wird in allen Dienſt⸗

zweigen betrieben , in denen der Unteroffizier bei der Infanterie zur

Verwendung kommt .

Unteroffizierſchüler von beſonders guter Führung und Ausbildung

können in den letzten 6 Monaten vor ihrem Übertritt in die Armee in

beſchränktem Maße zur Beförderung zu überzähligen Unteroffizieren

vorgeſchlagen werden . Ein Anſpruch auf Beförderung zum Unteroffizier

beſteht nicht .

„ Durch den Schulunterricht wird den Unteroffizierſchülern Gelegenheit

gegeben , ſich die Kenntniſſe zu erwerben , die zur Erlangung der bevor

zugteren Unteroffizierſtellen im Heere notwendig ſind . Der Unterricht

erſtreckt ſich auf Deutſch , Rechnen , Geſchichte , Erdkunde , Militärſchreib⸗

weſen , Naturlehre , Schönſchreiben , Stenograpt )ie, Hand - Planzeichnen

und Geſang . “

Zur Hebung des Unteroffizierſtandes iſt es geboten , dem Schul —

unterricht ein höheres Ziel zu ſtecken , ſei es allen Schulen , ſei es , daß
N
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man für die mit Vorſchulerſatz und für begabte Militärzöglinge beſondere

Klaſſen oder eine neue Anſtalt mit dem Lernziel einer höherer Schule
errichtet . Eine ſolche höhere Militärſchule müßte mit dem Berechti

gungsſchein für den einjährig - freiwilligen Dienſt ausgeſt 8 werden , ohne

daß die Verpflichtung der Zöglinge zum 4jährigen Dienſt in der Truppe

aufgehoben würde ; dieſe Schule würde gewaltigen 55 aus den

Familien der Beamten , der Militäranwärter , der 18 Handwerker

uſw . erhalten ; ſie könnte ihren Landerſatz aus den Mittelſchulen , Bürger

ſchulen , Rektoratsſchulen , Lateinſchulen , Realſchulen , Progymnaſien ziehen

und würde ſo tüchtige Elemente in das Unteroffizierkorps bringen .

Eine ſolche Maßnahme würde Befürchtungen wegen mangelnden Er —

ſatzes der Unteroffiziere zurücktreten laſſen und geiſtig regſame junge

Leute dieſem Berufe zuführen . Ein ungemein großer Vorteil würde ſich

für alle Beteiligten ergeben .

Man erhebt hiergegen den Einwand , daß hierdurch dieſe Unter —

offiziere zu gebildet würden und die Luſt an ihrem Dienſte verlören ;



ich habe noch nie gefunden , daß jemand für ſeinen Beruf zu gebildet

war , höchſtens zu „eingebildet “ , man verg jeſſe nicht , daß wir heute ſchon

Unteroffiziere mit dem Einjährig - Freiwilligen⸗Schein beſitzen ; dieſe
aber leiſten Vorzügliches . Sagt man , daß der Abſtand zwiſchen dieſen

Unteroffizieren und den aus den Mannſchaften des Heeres hervorgeh

zu groß werde , ſo iſt zu bemerken , daß gerade darum das Bildungsn

nicht nach unten gedrückt werden darf ; es ſollen und dürfen nicht die

befähigten Köpfe hinabgedrückt werden , ſondern die Minderbegabten

ſind zu heben . Wenn in jedem Bataillon nur einige Unteroffiziere mit

dieſer höheren allgemeinen Vorbildung ſind , ſo wird das ganze Unter

offizierkorps davon den Vorteil haben ; gerade das vermehrte Wiſſen
der einen wird die anderen anſpornen , ihre Kenntniſſe zu vermehren .

Nachdem unſer Unteroffizierkorps zahlreiche Unteroffiziere aufweiſt ,
die während der Militärdienſtzeit aus eigener Kraft ſich eine höhere

Schulbildung aneigneten und vor den ſtaatlichen

( Gymnaſien , Realſchulen uſw . ) die erforderlichen i

und nachdem in allerletzter Zeit vier ehemalige Unt 38 während

und nach ihrer Militärdienſtzeit noch dem Univerſit ätsſtudium oblagen

und den Doktorgrad erwarben , muß man der Errichtung einer höheren

Militärſchule — einer Militärrealſchule — oder wie man ſonſt ſagen
will — näher treten .

Die Militärverwaltung ſelbſt würde den größten Nutzen davon

haben . Während ſie jetzt z. B. für die Intendanturlaufbahn nur

Unteroffiziere mit Primareife zuläßt , könnte
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dann den Erſatz für

dieſe Beamten , wie es auch früher vielfach geſchehen iſt, aus den ſo

vorgebildeten Frontunteroffizieren entnehmen . Wie es bezüglich der

Intendanturlaufbahn iſt , ſo iſt es auch mit dem Erſatz für die An

wärter , für den Zah ſowie für die Feuerwerks⸗ , Zeug
und Feſtungsbauoffizierlaufbahn . Jetzt behaupten die Gegner der

Militäranwärter , die Militärverwaltung bevorzuge für die wichtigſten
Stellen die Anwärter mit der höheren Bildung und ſchließe die eigent⸗

lichen Militäranwärter aus , deshalb ſeien die Militäranwärter auch

nicht für den Dienſt in den beſſeren mittleren Beamtenſtellen zuzu

laſſen . Dieſen Anführungen , die bei mangelnder Kenntnis der Ver

hältniſſe oft als ſtichhaltig angenommen werden , würde bei Einführung
der vorgeſchlagenen Maßnahme der Boden entzogen werden .

Der Kapitulantenunterricht im Heere iſt für alle Unter

offiziere obligatoriſch und dient dieſen zur Erwerbung der Kenntniſſe ,
die ſie befähigen , den Untergebenen gegenüber als Lehrer und Erzieher
mit Sicherheit aufzutreten . Die Beſucher werden —mit Ausnahme

eſtander 7



der zum einjährig⸗freiwilligen Dienſt Berechtigten — in 2 Stufen ge⸗

teilt ; wer die Stufe J mit „hinreichend “ hinter ſich hat , iſt vom weiteren

Beſuch des Unterrichts ( Deutſch , Rechnen , Erdkunde , Geſchichte und

Schreiben ) befreit . Dieſer Unterricht wird mit zunehmender allgemeiner

Volksbildung und gutem Unteroffiziererſatz immer ſeltener werden .

Ganz anders iſt es mit dem Militäranwärterunterricht ,

deſſen Bedeutung für ehemalige Unteroffizierſchüber und andere

Kapitulanten nicht hoch genug werden kann , dient er doch

der 31 Vorbereitung auf den Zivilberuf . Soll dieſer Unterricht

ein ſpezi oder ein allgemein ge halter ier ſein ? Man ſchwankte geraume

Zeit auch in den Reihen der Militärverwaltung ; Kriegsminiſter von Einem

— 18 bei der Beratung des ee zes :

„ſein Amtsvorgänger ( Goßler ) habe die Abſicht gehabt , die Ausbildung

der Kapitul anten ſo zu geſtalten , daß die bei der änmroan ig

abzuleiſtenden Examina für jeden in Betracht kommenden enſt ge⸗

nügen müßten . Man hätte gewiſſe Gruppen von Zivilſtellen tellen
wollen , für die die Anſprüche der Vorbildung die gleichen ſeien , und

für dieſe Gruppen hätten dann Examina angeordnet werden ſollen .
Über dieſe Frage hätten langjährige Verhandlungen zwiſchen der Heeres —

verwaltung , anderen höheren Militärbehörden und den — —

Reſſorts der Reichsverwaltung und der Einzelſtaaten ſtattgefunden

und es habe ſich ergeben , daß die Durchführung des Goßlerſch en Planes

nicht wohl möglich erſcheine . Man könne doch nicht verkennen , daß ,

ſolange ein Unteroffizier diene , ſein Hauptdienſt der Truppe gewidmet

ſein müſſe ; ſeine ſonſtige Ausbildung müſſe nebenher gehen . Er , der

Kriegsminiſter , habe die Abſicht , die allgemeine Bildung der Unter⸗

offiziere zu heben und er beabſichtige , den Unterricht in den beſtehenden

Kapitulantenſchulen zu verbeſſern . Er erkenne an , daß eine beſſere

allgemeine Bildung der Unteroffiziere nicht nur für ihre Zukunft im

Zwwildienſte , ſondern auch für das Heer von nicht zu unterſchätzender

Bedeutung ſei . “
Am 26 . April 1909 iſt dann die neue Vorſchrift ergangen ; ſie

trennt den Kapitulantenun — mit Recht vollſtändig vom Militär

anwärterunterricht . Letzterer iſt nicht obligatoriſch und ſteht nur ſolchen

Unteroffizieren offen , 8 eine neunjährige Dienſtzeit zurückgelegt

haben . Der Unterricht zerfällt auch in 2 Stufen und darf 2 Jahre be⸗

ſucht werden . Der Unterricht umfaßt : Deutſch eſen , Sprachlehre ,

Rechtſchreiben, Aufſatz ) , Rechnen ( 4 Grundrechnungsarten , Münzen ,

Maße , Gewichte , Regeldetri , Zins - und 6eſe llſchaftsrechnung ,

geometriſche Grundbegriffe , Quadrat , Rechteck , Dreieck ) , Erdkunde

—



( Länder Europas , in großen Zügen die übrigen Erdteile , wichtige Ver

kehrsmittel , Reiſeverbindungen , Sternenhimmel und Anfertigung von

Skizzen ) , Geſchichte ( von der Zeit des großen Kurfürſten ab ) , Schreiben

( deutſche und lateiniſche Schrift , Rundſchrift , das Morſeſyſtem , event .

auch Schreibmaſchine ) , Franzöſiſch ( Adreſſen , Länder - und Ortsnamen )

und Staatskunde ( Verfaſſung und Einrichtung der deutſchen Reichs

Staats⸗ und Kommunalbehörden ) . Die Prüfungen am Sch des

Kurſes ſollen nur dazu dienen , das Urteil über die Leiſtungen feſt

zuſetzen , damit der Unteroffizier in der Lage iſt , etwaige Lücken aus

zufül llen und ſeine Befähigung für die Zivilberufe leichter zu beurteilen .
Das Kriegsminiſterium ſchreibt dem Verfaſſer über den Erfolg dieſes

Unterrichts : „ Durch den ſeit 1909 eingeführten Militäranwärter

unterricht iſt der Bildungsſtand der Unteroffiziere in fühlbarer Weiſe ge

hoben worden . Die Unteroffiziere haben ſeit dem 1. April 1913 auch

Gelegenheit , einen Zmonatigen Urlaub mit Gebührniſſen zum Beſuch

einer Schule oder in beliebiger Weiſe auszunützen . “ Gerade dieſe Er

fahrungen ermuntern , auf dieſem Wege mit dem Ausbau des Militär

anwärterunterrichts vorſichtig , aber konſequent weiter zu gehen

Als Lehrkräfte für dieſen Unterricht ſollten nur ältere Zivillehrer

gewonnen werden , auch wenn die Koſten höher ſind ; in beſonders

großem Umfange ſollten ehemalige Unteroffiziere ſelbſt herangezogen

werden , die hier ſegensreich wirken können . Aber grundſätzlich zu revi

dieren ſind die Vorſchriften über die Prüfung ; dieſer muß mehr Ge

wicht beigelegt werden . Sie ſoll eine Art Abſch Außprüfu ng darſteller

und gleich gewertet werden der Prüfung für den einjährig⸗freiwilligen

Dienſt ; ob zu dieſem Zweck der Unterricht
83

erweitern iſt , ob er ſich

auf 3 Jahre zu erſtrecken hat , bedarf eingehender Prüfung . Nur das

Ziel muß im Auge behalten werden , daß der Unterofftzer nach Beſuch

des Militäranwärterunterrichts in der Lage iſt , eine Prüfung abzulegen ,

welche als gleichwertig mit dem Einjährig - Freiwilligen⸗Examen an

zuſehen iſt ; ſie kann ſich natürlich nicht auf der Stoff wie letztere er

ſtrecken . Wenn das Heer ſeine Unteroffiz mit einem ſolchen Zeugnis

entläßt , dann hat es ein geſchloſſenes 5 Aeroffpierkorps für den Zivil

dienſt und erleichtert die Zivilverſorgung ganz erheblich . Es liegt kein

Hindernis vor , das ſich der Erreichung dieſes Zieles in den Weg ſtellt ;

ein ſo gehobenes Unteroffizierkorps iſt der Stolz der Armee und der Nation .

B. Verbeſſerung der mili Stellung der

Unteroffiziere .
ie Unteroffiziere erhalten heute neben freier

freier Bekleidung und freier Wohnung folgende 900 ing : Feldwebel :

Di



745,20 Mk . ( 1871 : 720 Mk. ) , Vizefeldwebel und Sergeanten nach
9 jähriger Dienſtzeit 565,20 Mk . ( 1871 : 540 Mk. ) , Sergeanten und

Unteroffiziere nach 5½jähriger Dienſtzeit 475,20 Mk . ( 1871 : 432 Mk. ) ,

Unteroffiziere mit weniger als 5½ Dienſtjahren 302,40 Mk . ( 1871 :

288 Mk. ) ; daneben werden Löhnungszuſchüſſe und Zulagen gewährt .

An eine Erhöhung der Löhnung wird nicht ſo bald gedacht werden können ,
obwohl bei ſteigenden Arbeiterlöhnen ſich eine ſolche nicht wird dauernd

von der Hand weiſen laſſen .

Dringend der Abhilfe aber bedürfen die ganz unhaltbaren Zuſtände
im Wohnungsweſen . Vom 6. Dienſtjahr ab ſollte kein Unteroffizier
mehr in den Mannſchaftsſtuben einquartiert werden ; es ſind Sonder

ſtuben für jeden einzelnen Unteroffizier zu errichten. Ganz ſchlimm

ſind verheiratete Unteroffiziere daran , ſofern ſie keine Wohnungen vom

Militär erhalten ; im Jahre 1905 hat man für Preußen 15,5 Millionen

Mark zur Verbeſſerung der Unter tbringung von Unteroffizieren vor⸗

geſehen ; bis 1913 ſind aber nur 8,2 Millionen Mark verausgabt worden ;

eine falſche Sparſamkeitsmaßnahme . Wenn nämlich ein verheirateter

Unteroffizier ſich ſelbſt einmieten muß , erhält er nur folgende Jahres⸗

entſchädigung :
in Servisklaſſe A: ſonſt :

Feldwebeel 378, . k . 338, — Mk .

Vizefeldwebel . . 232,20 21ʃ 60
Unteroffizier 160,20 138,60

Dieſe Mietsentſchädigung reicht kaum für die Ermietung eines

Zimmers aus , von einer Kleinwohnung kann gar keine Rede ſein .
Die Gerechtigkeit gebietet , dieſe Sätze alsbald zu erhöhen ; gleichzeitig

muß die ſchon 1905 als notwendig erkannte Maßnahme im ſchnellſten

Tempo durchgeführt werden . Wer nur halbwegs gemütlich wohnt ,
hat halb gelebt ; die heutigen ungenügenden Wohnungen treiben die

Unteroffiziere in die Kantine , ins Wirtshaus und in vereinzelten Fällen
werden ſie ein Opfer des Alkohols und für ihr ganzes Leben unglücklich .

Die Haupturſache der Kapitulantennot erblickt Militärſchriftſteller

Oberſt Kolbe in dem Verhalten vieler Vorgeſetzter den Unter —

offizieren gegenüber ; dieſe würden oft in allzu deutlicher Weiſe vor

der Front getadelt und andererſeits würde ihr Ehrgefühl dadurch

aufs ſchwerſte verletzt , daß manche Kompagniechefs , um die Strafliſte
nicht allzu ſehr anſchwellen zu laſſen , die Autorität des Unteroffiziers

nicht genügend ſchützten .
„ Der Feldwebel iſt genügſam und wünſcht mit kleinen Mitteln , die ihm

und der Allgemeinheit zum Vorteil gereichen , und , ſelbſt mit Bezug auf das



Anſehen des Offizierkorps , nicht die geringſte Benachteiligung anderer hervor⸗
rufen , aufgebeſſert zu ſein .

Aufhebung des Grußes — „ Frontmachen vor den Subalternoffizieren
ſeiner Kompagnie liſt ſeit einigen Jahren in Wegfall gekommen . D. V. ) ,
Anrede mit Herr — — die dem jüngſten Zivilanwärter zugebilligt wird , Empfang
von Brotgeld an Stelle des Brotes in natura , feineren Stoff zu den Uniformen ,
wie die Leiter der Muſikkapellen , Tragen des Söäbels nach Art der Offiziere ,
Offizierkopfbedeckung und Offiziergepäck . .

Vorbedingung einer angemeſſenen Behandlung der Mannſchaften durch
die Unteroffiziere iſt unter allen Umſtänden , daß dieſe ſelbſt rückſichtsvoll be —

handelt und nicht gar vor den Augen ihrer Untergebenen entwürdigt werden .
Vor dem in erniedrigender Weiſe ſcheltenden Vorgeſetzten beherrſcht ſich der

Unteroffizier , iſt aber dieſe ſchlimme Prüfung vorüber , dann ergießt ſich oft
der ganze Strom der Entrüſtung auf die Korporalſchaft ; in der Erregung wird
der Geſcholtene ungerecht , hart und je nach ſeiner Perſönlichkeit roh , er ſchikaniert
und mißhandelt . “ ( Streit . )

Wie der Offizier die Unteroffiziere behandelt , ſo treten letztere in

der Regel den Mannſchaften gegenüber ; nie ſollte ein Offizier gegen
über dem Kapitulanten die Anrede „ Herr “ vergeſſen ; er ſtärkt dadurch

ſeine eigene Autorität am meiſten . In der Tat können die Offiziere un⸗

gemein viel zur Hebung des Standes der Unteroffiziere beitragen .
Der Feldwebel - Leutnant wird in manchen Kreiſen als das

beſte Mittel zur Schaffung eines ausreichenden Unteroffiziererſatzes
und zur Hebung des ganzen Standes angeſehen ; da man derzeit ohnehin

Mangel an Offizieren hat , wird der Feldwebel - Leutnant gleichzeitig als

beſter und billiger Erſatz für den Leutnant geprieſen . Wie ſteht es mit

den Dienſtverhältniſſen der Feldwebel - Leutnants ? Eine Beförderung

zu Feldwebel - Leutnants findet im Frieden nicht ſtatt .

Zur Beſetzung der Leutnantsſtellen bei den Erſatztruppen , den

Landwehr - und Landſturmformationen können aber dienſterfahrene
ehemalige Unteroffiziere des Friedensſtandes , welche bei der Mobil⸗

machung zur Einziehung gelangen oder freiwillig eintreten , in Ausſicht

genommen werden . Dieſelben müſſen ſich in geordneten Verhältniſſen
und in einer entſprechenden bürgerlichen Lebensſtellung befinden . Dieſe

Unteroffiziere ſind in Leutnantsſtellen einzuberufen . Sie werden

bei ihrem Dienſtantritte zu Offizierſtellvertretern ernannt und genießen
alle Rechte und Pflichten derſelben . Die Feldwebel - Leutnants ge

hören zu den Subaltern - Offizieren im Range der Leutnants , hinter denen

ſie rangieren . Auf ſie finden demgemäß alle auf die Offiziere bezüglichen

geſetzlichen und ſonſtigen Vorſchriften Anwendung . Ausgenommen
hiervon ſind nur die Beſtimmungen über die Ehrengerichte und über

die Wahl der Offiziere , und ſollen Feldwebel - Leutnants an den Ehren

gerichten und der Offizierwahl weder teilnehmen , noch ihnen unter⸗



worfen ſein . An Stelle von Patenten erhalten ſie Beſtallungen nach

Art ſolcher der Feldwebel der Garde . — Dieſe für den Kriegsfall be —

ſtehende Emrichtung auf das ſtehende Heer zu empfiehlt

ſich nicht und würde namentlich dem Unteroffizier nicht viel nützen ;

ſie würden in einem Alter in dieſe Stellen — — wo ſie nicht mehr

lange den Dienſt inder Fußtruppe leiſten können ; gegen das 40 . Lebens

jahr hin müßten ſie ausſcheiden , mit einer geringen Penſion . Für die

Anſtellung im Zivildienſt ſind ſie zu alt ; ſie würden ſich auch recht

ſchwer neu einarbeiten . Der Wunſch der Unteroffiziere iſt nicht der

Feldwebel⸗Leutnant , ſondern eine geſicherte Zivilverſorngung . Daß

dieſe Organiſation dem Reiche viel Geld koſten würde , ſei nur nebenbei

erwähnt . Der Stand der Unteroffiziere würde hierdurch nicht gehoben

werden .

Der Unteroffizier als ert⸗ r Leutnant iſt im Kerne

nur eine Titelfrage ; nach einer Kabinettsorder vom 12. Dezember

1826 können nämlich inaktive Unteroffiziere , welche mindeſtens 30 Jahre

lang aktiv gedient haben , zur Charakteriſierung als Leutnant in Vor

ſchlag gebracht werden . Früher hat dieſes Entgegenkommen praktiſche

Bedeutung gehabt , heute kommt dieſe Gnadenbezeugung nur ganz

vereinzelt vor , da höchſtens bei der Kavallerie einWachtmeiſter 30 Jahre

Dienſt tut .

Die Beförderung zum Reſerve - und Landwehr - Offizier

iſt vielmehr ein ebenſo geeignetes wie hervorragendes Mittel zur Hebung
des Standes der

e
iere und der Militäranwärter ; ſie läßt ſich

auch ohne jede Organiſationsänderung durchführen und ſtellt den

wohlverdienten Don für treue Dienſte dar . Mit dieſer Forderung
wird keine Neuerung verlangt , ſondern nur angeſtrebt , daß die heute

ſchon geltenden Vorſchriften auch eingehalten werden . Gemäß § 16

Ziffer 6 der Rekrutierungs - Ordnung von 1875 konnten zur Beförderung

herangezogen werden : „Einjährig - Freiwillige und Unteroffiziere “ .
Es beſteht gar kein Zweifel , daß damit alle Unteroffiziere , auch die

Berufsunteroffiziere , gemeint waren . Wenn die heute geltende Heer

ordnung in § 17 Ziffer 6 nur ſagt : „Einjährig - Freiwillige uſw . “ , ſo

ſind eben die Unteroffiziere gerade unter: „ uſw . “ zu verſtehen . Dies
hat auch das Kriegsminiſterium durch Verfügung vom 24 . Februar 1891

ausdrücklich gegenüber dem Generalinſpekteur der Fußartillerie anerkannt .

Der betreffende Erlaß ( D. 362/291 A. 1) lautet :

„ Der Königlichen General - Inſpektion erwidert das Kriegsminiſterium

auf das gefällige vom 7 . d. Mts . ergebenſt , daß durch den Wort⸗

laut eingangs des § 17, 6 HO. „Einjährig - Freiwillige uſw. , welche zu Reſerve —

Offiziersaſpiranten E en uſw . “ gegenüber der Faſtunz der gleichen

—
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Beſtimmung im § 16, 6 der RO . von 1875 Einjährig - Freiwillige und Unter

offiziere , welche ſich zur Beförderung zu Offizieren des Beurlaubtenſtandes
eignen uſw . “ eine Anderung bezüglich der Erteilung des Befähigungszeugniſſes
zum Reſerve - bzw . Landwehroffizier beim Ausſcheiden aus dem aktiven Dienſt
nicht eingetreten iſt .

fä

J . A. : gez . Unterſchrift .
An die Königliche Generalinſpektion der Fußartillerie . “

Von dieſer Vorſchrift wird aber ungemein ſelten Gebrauch ge —

macht ; etwas mehr als 20 Landwehroffiziere nur entſtammen den

Reihen der Berufsunteroffiziere . Der Nachdruck auf Einhaltung der

Vorſchrift muß von der Front ausgehen ; die Armee muß es zulaſſen ,

——
ihre begabteſten und befähigſten eldwebel und Vizefeldwebel zum

e herangezogen werden , ſie muß bei Vorhandenſein aller

Vorausſetzungen ihm das Prädikat zum Reſerveoffizier geben . Hat dann

der Militäranwärter eine geeignete Zivilſtellung erworben , ſo kann

er ſich zur Wahl ſtellen und kann die Übungen genau ſo mitmachen

wie andere Offiziere des Beurlaubtenſtandes . Hier hat es die Militä

verwaltung ganz in der Hand , für ihre Unteroffiziere ein gewaltiges
Stück ſozialer Hebung zu leiſten und unſer Heer würde keine ungeeigneten

Reſerveoffiziere erhalten . Auf ſolche Weiſe iſt den Militäranwärtern

viel mehr genützt als durch den Feldwebel - Leutnant .

Die Vorſchriften über die Aufnahme von Unteroffizier
ſöhnen in das Kadettenkorps ſind reformbedürftig ; nach den

geltenden Beſtimmungen kommen zur Aufnahme in etatsmäßige Stellen

im Kadettenkorps in Betracht :

„ Im Bereiche des Unteroffizierſtandes :
1. Die Söhne ſolcher Unteroffiziere des Friedensſtandes und des Be

urlaubtenſtandes des Heeres und der Marine , welche entweder vor dem Feinde

geblieben oder infolge von Verwundungen , welche ſie im Dienſte erlitten haben ,
auf Grund des Militär - Penſions⸗Geſetzes eine Verſtümmelungszulage beziehen .

2. Die Söhne von Unteroffizieren , welche mindeſtens 25 Jahre im Friedens
ſtande des Heeres und der Marine gut gedient haben . “

Für alle aufzunehmenden Zöglinge beſteht die Bedingung , daß ſie einer

legitimen Ehe entſproſſen ſind , und für die Söhne der Offiziere des Friedens
ſtandes des Heeres und der Marine , ſowie der und des Penſions
ſtandes außerdem die Bedingung , daß dieſe Ehe ſchon während der aktiven Dienſt

zeit der Väter beſtanden hat ; bei den Of 55 des Beurlaubtenſtandes und
den Unteroffizieren aber , daß die Söhne zu derjenigen Zeit bereits geboren
waren , als die Väter ihre Anwartſchaft auf die Aufnahme erworben haben . Die

Anmeldung zu den etatsmäßigen Stellen des Kadettenkorps erfolgt zwiſchen dem
8. und 9. Lebensjahre der Knaben . “

Die hier den Söhnen von Unteroffizieren eingeräumten Ver

günſtigungen ſind leider zu eng geſteckt und kommen nur für wenige
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in Betracht ; es iſt namentlich in Ziffer 2 die Militärdienſtzeit von 25 Jahren
viel zu lang bemeſſen ; man ſollte eine Geſamtdienſtzeit von dieſer

Dauer nehmen und die Fehlſtellen in unſerem Offizierkorps würden

ſofort beſeitigt ſein .
Alle hier erwähnten Vorſchläge dienen nur dem Heere , den

Unteroffizieren , den Militäranwärtern , dem Zivilſtaatsdienſt und den

Gemeinden ; ſie verletzen kein fremdes Intereſſe , ſtellen keine einſeitige

Begünſtigung dar und ſind mit geringen Geldmitteln auszuführen .

Uiertes Kapitel .
Der Abergang vom Militärdienſt zum Zivildienſt .

Der Übergang vom Unteroffizier zum Militäranwärter bedeutet

eine gewaltige Umwälzung im Leben und den geſamten Verhältniſſen
des Unteroffiziers ; er legt des „ Königs Rock “ ab, geht ins Zivil , ſteht

nun auf den eigenen Beinen und hat für ſich — und in der Regel für
eine Familie zu ſorgen . Da entſtehen eine Menge von Ausgaben aller

Art . Die Löhnung als Unteroffizier war ſo gering , daß nichts erſpart
werden konnte . Darum iſt es Ehrenpflicht des Heeres , hier noch helfend

einzugreifen .

A. Die Dienſtprämie .
Von 1875 ab haben die Kapitulanten , welche ſich in 12jähriger

tadellos geführt hatten , eine Geldprämie von 165 Mk . er⸗

halten . Die Militärvorlage des Jahres 1890 brachte eine Vermehrung

der Unteroffizierſtellen und den Vorſchlag einer Dienſtprämie mit

folgender Begründung :
„ Im Anſchluß an dieſe Maßregeln wird eine erhöhte Fürſorge für Ge —

winnung eines tüchtigen und an Zahl genügenden Unteroffizierperſonals un⸗

vermeidlich . Während auf der einen Seite die ausgedehnte Verwendung von

Unteroffizieren zur Entlaſtung der Offiziere in manchen Dienſtzweigen zum

Bedürfniſſe wird , geſtattet auf der andern Seite die zunehmende Bildung in

den hier in Frage kommenden Schichten der Bevölkerung eine ſolche erweiterte

Verwendung . Als Aquivalent hierfür iſt die Einführung von Unteroffizier⸗

Dienſtprämien beabſichtigt , welche mit den Dienſtjahren ſteigen , da das Bene —

fizium des Zivilverſorgungsſcheins ſich nicht mehr als ausreichend erweiſt . Die

nach Kapitel 24 Titel 13aà des Reichshaushalts - Etats zuſtändige einmalige Bei —

hilfe von 165 Mk. für Unteroffiziere , welche nach 12jähriger aktiver Dienſtzeit

mit dem Zivilverſorgungsſchein aus dem Heere ausſcheiden , kommt dafür in

Fortfall . Es darf erwartet werden , daß hierdurch nicht nur die Geſamtzahl der

Unteroffiziere ſich erhöhen und damit eine Abnahme der Manquements ſtatt⸗

finden wird , ſondern daß die Unteroffiziere auch durchſchnittlich länger dem

aktiven Dienſte erhalten bleiben . “

Die Regelung im Etat war folgendermaßen vorgeſehen :
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